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1 Begutachtung
Herr Elchinger beabsichtigt den Bau eines Büro- und Besichtigungsgebäudes mit Wohnhaus
auf dem Grundstück mit der Flurnummer 489 der Gemarkung Amberg.

Das Bauvorhaben liegt im Einwirkungsbereich eines bestehenden Sportplatzes.

Es soll untersucht werden, ob die Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverord-
nung (18.BImSchV) an dem geplanten Wohngebäude eingehalten werden.

Hinweis:

Es wurde davon ausgegangen, dass beide Felder gleichzeitig genutzt werden. Somit wurde
eine worst-case Betrachtung durchgeführt.

Ergebnis:

Es werden die Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)
an dem Vorhaben eingehalten.

Augsburg, den 19.11.2024

BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH

Bearbeiter: Fachlich Verantwortlicher:

Dipl.-Ing. (FH) Patricia Hubmann Dipl.-Ing. (FH) Manfred Plank
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2 Grundlagen
/A/ Mehrere Telefonate mit Herrn Allmang der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim

/B/ Angabe zur Schutzwürdigkeit von der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim per E-Mail am
02.10.2024

/C/ Unterlagen zur Bauvoranfrage zu dem Vorhaben „Neubau Wohngebäude mit Gewerbe“,
Erstellungsdatum 21.09.2020 erhalten von der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim per E-
Mail am 02.10.2024

/D/ Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

http://vermessung.bayern.de/file/pdf/7203/Nutzungsbedingungen_Viewing.pdf

http://vermessung.bayern.de/file/pdf/7203/Nutzungsbedingungen_Viewing.pdf
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3 Situation und Aufgabenstellung
Herr Elchinger beabsichtigt den Bau eines Büro- und Besichtigungsgebäudes mit Wohnhaus
auf dem Grundstück mit der Flurnummer 489 der Gemarkung Amberg.

Das Bauvorhaben liegt im Einwirkungsbereich eines bestehenden Sportplatzes.

Es soll untersucht werden, ob die Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverord-
nung (18.BImSchV) an dem geplanten Wohngebäude eingehalten werden.

4 Örtliche Gegebenheiten
Das Gelände ist annähernd eben und es bestehen keine natürlichen Abschirmungen.

Das Gelände wurde im Rechenmodell auf Grundlage der über die Bayerische Vermessungs-
verwaltung bezogenen Daten modelliert /D/.

5 Immissionsorte
Es wurden die Lärmimmissionen an folgenden Immissionsorten ermittelt:

ta na RZ-Mo RZ TaR N
IO01-01 Wohnhaus, Wiedergeltinger Str. 16 489 AB 64 54 55 60 60 45
IO01-02 Büro, Wiedergeltinger Str. 16 489 AB 64 54 55 60 60 45

IO Beschreibung Fl.Nr. Sch.w.
IGW

Verkehr
IRW

Sport

Tabelle 1: Beschreibung der untersuchten Immissionsorte
Legende: IO : Immissionsort

Sch.w. : Schutzwürdigkeit
Fl. Nr. : Flurnummer
IRW : Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV (1)
IGW : Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (2)
AB : Außenbereich (entspricht Mischgebiet)
Mo : Morgen
TaR : Tag außerhalb der Ruhezeiten
RZ : Ruhezeit
N : Nacht
Alle Pegel in dB(A)

Einzelne kurzzeitige Geräusche dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Die Lage der Immissionsorte ist der Anlage 16.2 zu entnehmen.

Die Einstufung der Schutzwürdigkeit wurde uns von der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim
mitgeteilt.
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6 Beurteilungszeiträume
Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die in der folgenden Tabelle aufgeführten Zeit-
räume an Werktagen bzw. Sonn- und Feiertagen:

Beurteilungszeiträume
Bezeichnung von bis
werktags
tags (T) 06:00 Uhr 22:00 Uhr
nachts (N) 22:00 Uhr 06:00 Uhr
Ruhezeit: Morgen (Mo) 06:00 Uhr 08:00 Uhr
außerhalb der Ruhezeit (TaR) 08:00 Uhr 20:00 Uhr
Ruhezeit: Abend (A) 20:00 Uhr 22:00 Uhr
Sonn- und Feiertage
tags (T) 07:00 Uhr 22:00 Uhr
nachts (N) 22:00 Uhr 07:00 Uhr
Ruhezeit: Morgen (Mo) 07:00 Uhr 09:00 Uhr
außerhalb der Ruhezeit (TaR) 09:00 Uhr 13:00 Uhr
Ruhezeit: Mittag (Mi) 13:00 Uhr 15:00 Uhr
außerhalb der Ruhezeit (TaR) 15:00 Uhr 20:00 Uhr
Ruhezeit: Abend (A) 20:00 Uhr 22:00 Uhr

Tabelle 2: Bezugszeiten für die Immissionsrichtwerte nach der 18. BImSchV (1)

Legende: T : Tagsüber
Mo : Morgen
Mi : Mittag
TaR : Tagsüber außerhalb der Ruhezeit
A : Abend
N : Nachts
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7 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen
Die Berechnung und Bewertung der Lärmimmissionen wurde nach der Sportanlagenlärm-
schutzverordnung (18. BImSchV (1)) durchgeführt.

Die Werte für die zu erwartenden Emissionen wurden der VDI 3770 (3) entnommen.

Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der Richtlinie VDI 2714 "Schallausbreitung
im Freien" (4) und VDI 2720 "Schallschutz durch Abschirmung im Freien" (5).

Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungs-Berechnungsprogramm SOUND-
PLAN 9.0, Stand 17.09.2024, berechnet.

Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb von Sportanlagen durch das
der Anlage zuzuordnende Verkehrsaufkommen sind bei der Beurteilung gesondert von den
anderen Anlagengeräuschen zu betrachten. Hierbei ist das Berechnungsverfahren der sech-
zehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung 16. BImSchV), vom 18.12.2014 (2) sinngemäß anzuwenden.

8 Ausgangsdaten
Die Werte für die zu erwartenden Emissionen wurden der oben angeführten Studie entnom-
men.

8.1 Fußballfeld
Es wurde eine typisierende Betrachtung durchgeführt.

Es wird davon ausgegangen, dass das Feld westlich der Wiedergeltinger Straße im Rahmen
von Punktspielen genutzt wird. Bei Punktspielen wurde von 100 Zuschauern ausgegangen.

Bei dem Feld östlich der Wiedergeltinger Straße wird davon ausgegangen, dass dieses zu
Trainingszwecken genutzt wird (zum Beispiel: Aufwärmen). Es wurde eine „worst-case“ Be-
trachtung durchgeführt und somit davon ausgegangen, dass beide Felder gleichzeitig genutzt
werden. Es wurde eine durchgehende Nutzungszeit an Sonntagen von 8:00 Uhr bis 21:30 Uhr
angesetzt.

Die Lärmemissionen ergeben sich aus den Geräuschemissionen der Spieler, der Schiedsrich-
terpfiffe und der Zuschauer.
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Es werden die folgenden Schallleistungspegel angesetzt:

Bezeichnung Beschreibung Quelle h LWA*
Perso-

nen
m dB(A)

Fußballfeld Punktspiel (3) 1,6 105
Fußballfeld Zu-
schauer Punktspiel (3) 1,6 100 100

Trainingsfeld Training (3) 1,6 97
Trainingsfeld Zu-
schauer Training (3) 1,6 90 10

Tabelle 3: Ausgangsdaten
Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt

LWA* : Ausgangsschallleistungspegel

8.2 Parkplatz
Wird ein Parkplatz für die Sportanlagen genutzt, ist für die, der Anlage zuzurechnenden Park-
flächen der Lm,E nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 1990 RLS-90
zu berechnen (6).

Lm,E = 37 dB(A) + 10log(n*N) + DP

mit N = Anzahl der Bewegungen / Stunde und Stellplatz

n = Anzahl der Stellplätze

DP = Zuschlag für Parkplatztyp (PKW-Parkplatz = 0 dB)

Der Schallleistungspegel berechnet sich aus

LWA = Lm,E + 10log(2*π*252)

Es ergibt sich ein Schallleistungspegel von LWA = 73 dB(A) für den Parkplatz für eine Bewegung
pro Stellplatz und Stunde.

8.3 Fahrstrecke
Gemäß Parkplatzlärmstudie (7) ist der Emissionspegel für den PKW-Parksuch- und Durch-
fahrtsverkehr für eine Fahrt mit 30 km/h, zu berechnen. Dabei ergab sich für eine Fahrt pro
Stunde ein Wert von Lm,E = 28,5 dB(A). Nach der RBLärm (8) ergibt sich der Schallleistungs-
pegel pro Meter (LWA‘) durch einen Zuschlag von 19,2 dB zu LWA/m = 47,7 dB(A).

Die Fahrbahnoberfläche der Fahrgassen ist asphaltiert. Es wird daher kein Zuschlag KStrO nach
der Parkplatzlärmstudie angesetzt.

Es wird der folgende Schallleistungspegel pro Vorgang und Meter angesetzt:

Bezeichnung Quelle h LWA/m* KStrO LWA/m

m dB(A) dB(A) dB(A)
PKW FS (9), (8) 0,5 47,7 0 47,7

Tabelle 4: Ausgangsdaten für die Fahrstrecke
Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt

LWA/m* : Ausgangsschallleistungspegel je Meter
KStrO : Zuschlag für Oberfläche der Fahrgassen
LWA/m : Schallleistungspegel je Meter inklusive Zuschlag für Oberfläche
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8.4 Nutzungszeiten
Folgende Nutzungszeiten werden angesetzt:

22
-2

3

23
-2

4

00
-0

1

01
-0

2

02
-0

3

03
-0

4

04
-0

5

05
-0

6

06
-0

7

PKW Vorgang 20 40 40 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sportplatz Stunde 1 2 1,5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quelle

Ei
nh

ei
t

Beurteilungszeitraum

Rz
-M

o

Rz
-M

i

Rz
-A

Ta
R

N

Tabelle 5: Nutzungszeiten

Legende: Mo : Morgen
Mi : Mittag
TaR : Tagsüber außerhalb der Ruhezeit
A : Abend
N : Nachts
RZ : Ruhezeiten

9 Bewertung der Beurteilungspegel
In der Anlage 16.4.1 wird die Berechnung der Beurteilungspegel dargestellt.

In der Tabelle in der Anlage 16.4.2 werden die berechneten Beurteilungspegel den Immissi-
onsrichtwerten der achtzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV (1)), vom 18. Juli 1991 gegen-
übergestellt.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Immissionsrichtwerte an den relevanten Immissionsor-
ten eingehalten werden.

10 Spitzenpegel
Es wird der folgende Spitzenschallleistungspegel angesetzt:

Bezeichnung Quelle h LWA,max

m dB(A)
Trainingsfeld
(Schiedsrichterpfiff) (3) 1,6 118

Tabelle 6: Ausgangsdaten - Spitzenpegel
Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt

LWA,max : Spitzenschallleistungspegel

Die Berechnung der Spitzenpegel wird in Anlage 16.5.1 dargestellt.

Die Bewertung der Spitzenpegel erfolgt in Anlage 16.5.2.

Es ist ersichtlich, dass die um 30 dB(A) erhöhten Immissionsrichtwerte tagsüber eingehalten
werden.

Nachts treten keine Spitzenpegel auf dem Grundstück auf.
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11 Anlagenbezogener Fahrverkehr auf öffentlichen Ver-
kehrswegen
Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb von Sportanlagen durch das
der Anlage zuzuordnende Verkehrsaufkommen sind bei der Beurteilung gesondert von den
anderen Anlagengeräuschen zu betrachten und nur zu berücksichtigen, sofern sie nicht selten
auftreten und im Zusammenhang mit der Nutzung der Sportanlage den vorhandenen Pegel
der Verkehrsgeräusche rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen. Hierbei ist das Berech-
nungsverfahren der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV (2)), vom 12. Juni 1990 sinn-
gemäß anzuwenden.

Die Zu- und Abfahrt zum Parkplatz verläuft über die Wiedergeltinger Straße.

Dort erfolgt eine Vermischung mit dem übrigen Verkehr.

Es wird entsprechend Angaben zu den Nutzungshäufigkeiten von 18 PKW-Bewegungen pro
Stunde ausgegangen.

Es wird weiter davon ausgegangen, dass im schlechtesten Fall alle Fahrbewegungen aus bzw.
in dieselbe Richtung erfolgen.

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Emissionen aufgeführt.

M (pro Stunde) p % v in km/h Dv Lm,E 25

KFZ LKW LKW PKW LKW [dB] [dB(A)]
ta 18,0 0,0 0,0 50 0 -6,6 43,3
na 0,0 0,0 0,0 50 0 -6,6 ~

Wiedergeltinger
Str.

Bezeichnung Zeit

Tabelle 7: Anlagenbezogener Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen

Legende: M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
p : LKW-Anteil in %
v : Geschwindigkeit in km/h
Dv : Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB
Lm,E25 : Pegel in 25 m Entfernung in dB(A)
Alle Pegel in dB(A)

Die schutzbedürftigen Nutzungen in der Wiedergertinger Straße mit der Schutzwürdigkeit ei-
nes Mischgebiets (entspricht Außenbereich) befinden sich in einem Mindestabstand von
ca. 12 m zur Straßenachse. Es ergibt sich hieraus ein Beurteilungspegel von ca. 48 dB(A) zur
Tagzeit.

Es werden die Immissionsgrenzwerte von 64 dB(A) zur Tagzeit für ein Mischgebiet (entspricht
Außenbereich) eingehalten.
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12 Qualität der Ergebnisse
Die sich aufgrund der Rechenoperationen ergebende Unsicherheit nach der DIN ISO 9613-2
(10) liegt unter 3 dB(A).

Als Ausgangsdaten wurde auf Werte verschiedener vorhandener Untersuchungen und eigner
Messungen zugegriffen. Es sind die zu verwendenden Ausgangsdaten bereits so angesetzt,
dass sie auf der sicheren Seite liegen. Daher ist auch davon auszugehen, dass die Beurtei-
lungspegel auf der sicheren Seite liegen und eine Einhaltung als sichergestellt anzunehmen
ist.

13 Stand der Technik
Der Stand der Technik zur Lärmminderung ist einzuhalten.
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14 Abkürzungen der Akustik
Aat Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
Aba Mittlere Einfügedämpfung
Adiv Mittlere Entfernungsminderung
Agr Mittlerer Bodeneffekt
Am Mittlere sonstige Dämpfung (Bebauung, Bewuchs, ...)
Aw Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss
B Bezugsgröße nach der Parkplatzlärmstudie
Bewertung "+" Anforderung eingehalten
Bewertung "Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
CmN Meteorologische Korrektur, nachts
CmT Meteorologische Korrektur, tagsüber
DI Richtwirkungskorrektur
dLw Emissionskorrektur für Einwirkdauer im Bezugszeitraum in dB
Dv Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB(A)
Dz Abschirmmaß in dB(A)
F Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße nach Parkplatzlärmstudie
IGW Immissionsgrenzwert
IRW Immissionsrichtwert in dB(A)
K Reflexionszuschlag in dB(A)
KD Durchfahranteil auf Parkplatz
KI Zuschlag für Impulshaltigkeit
KO Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
KPA Zuschlag für Parkplatzart nach Parkplatzlärmstudie
KStrO Zuschlag für die Oberfläche der Fahrgassen
KVDI Korrekturglied für diffuses Schallfeld in der Halle in dB(A)
L Länge der Quelle
LD1 Immissionsortbezogenes Abschirmmaß in dB
LD2 Immissionsortbezogene Korrektur in dB
Lm Mittelungspegel in dB(A)
Lm,E25 Emissionspegel des PKW-Fahrverkehrs (RLS 90) in dB(A)
lNs Beurteilungszeitraum – lauteste Nachtstunde
Lr Beurteilungspegel in dB(A)
LrN Beurteilungspegel nachts
LrT Beurteilungspegel tagsüber
Ls Schalldruck am Immissionsort in dB(A) ohne Korrekturen
LTM Taktmaximalzuschlag in dB(A)
LWA Schallleistungspegel in dB(A)
LWA‘ Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
LWA“ Schallleistungspegel pro Quadratmeter in dB(A)
LWA,0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A)
LWA/E Schallleistungspegel in dB(A) pro Einheit (Einheit: m für Linien und m² für Flächen)
LZ Schallquellenbezogener Zuschlag in dB(A)
M mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
N Anzahl der Stellplätze
Na Beurteilungszeitraum – Nacht
Nutz Bauliche Nutzung
OW Orientierungswert in dB(A)
P LKW-Anteil in %
R‘w bewertetes Schalldämm-Maß in dB
Re Reflexanteil
S Länge der Fahrstrecke oder Entfernung Quelle-Immissionsort in m
S Flächengröße in m²
ta Beurteilungszeitraum - Tag
v Geschwindigkeit in km/h
Z Zuschlag für Nutzungsart eines Parkplatzes
ZB Zeitbereich
ZR Ruhezeitenzuschlag in dB(A)
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16.1 Übersichtsplan

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung Nr. 2005-7358

Vorhaben
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16.2 Lage der Immissionsorte
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16.3 Lage der Schallquellen

Die Zuordnung der Schallquellen
zu den Objektnummern ist der
Tabelle „Beurteilungspegel“ zu
entnehmen.
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16.4 Beurteilungspegel
16.4.1 Berechnung
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16.5 Spitzenpegel
16.5.1 Berechnung
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